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Satzung 
für den Ruhrverband 

Vom 20. Januar 1992 

Aufgrund der §§ 10 Abs. 1,11 und 14 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Ruhrverband (Ruhrverbandsgesetz - RuhrVG -) 
vom 7. Februar 1990 (GV. NW. S. 178) hat die Verbandsver­
sammlung am 13. Dezember 1991 die folgende Satzung be­
schlossen: 
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§ 1 
Sitz, Verbandsgebiet 

(Zu § 1 Abs. 2 und § 5 RuhrVG) 

(1) Der Sitz des Verbandes ist Essen. 

(2) Die iiußeren Grenzen des Verbandsgebietes werden 
in einer Übersichtskarte im Maßstab 1:25000 dargestellt. 
Im Bedarfsfall erstellt die Verbandsverwaltung von 
Grenzgebieten Ausschnitte in geeignetem Maßstab, um 
die Feststellung zu ermöglichen, ob ein Grundstück im 
Verbandsgebiet liegt. 

§2 
Mindestbeiträge für die Begründung der Mitgliedschaft, 

Mitgliederverzeichnis 
(Zu § 6 RuhrVG) 

(1) Der Mindestbeitrag gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 RuhrVG 
beträgt für die unter § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 RuhrVG fallen­
den Abwasserableiter ein Fünfzigtausendstel der auf die 
Abwasser ableitenden Mitglieder entfallenden allgemei­
nen Reinhaltungsbeiträge gemäß § 24 Abs. 2, auf volle 
10 DM abgerundet. Für die sonstigen gewerblichen Unter­
nehmen und Eigentümer im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr.4 RuhrVG (z. B. Triebwerksbesitzer gemäß § 21 Abs. 2) 
sowie für die Fälle des § 6 Abs. 1 Satz 2 RuhrVG beträgt 
der Mindestbeitrag 200 DM. 

(2) Das Mitgliederverzeichnis wird vom Vorstand auf 
der Grundlage der vom Vorstand festgesetzten Jahresbei­
träge aufgestellt und jährlich fortgeführt. Das Verzeichnis 
ist am Sitz der Verbandsverwaltung und der örtlichen 
Verwaltungen des Verbandes zur Einsichtnahme auszule­
gen. 

§3 
Beitragseinheit, Gesamtzahl der Delegierten, Amtszeit 

(Zu §§ 12, 13 Abs. 4 RuhrVG) 

(1) Ein Einhundertfünfzigstel der Summe aller gemäß 
§ 12 Abs. 2 RuhrVG zugrundezulegenden, auf volle Deut­
sche Mark abgerundeten Jahresbeiträge ergibt eine Bei­
tragseinheit. 

(2) Die Gesamtzahl der Delegierten ergibt sich aus der 
Summe der benannten und gewählten Delegierten gemäß 
§ 12 Abs. 2 und 3 RuhrVG und den zwei Delegierten gemäß 
§ 12 Abs. 4 RuhrVG. 

(3) Die Amtszeit der Delegierten endet mit Konstituie­
rung der neuen Verbandsversammlung, die alle fünf Jahre 
erfolgt (§ 13 Abs. 4 RuhrVG). 

§4 
Benennung der Delegierten 
(Zu §§ 12 Abs. 2, 13 RuhrVG) 

(1) Die Mitglieder, die mindestens eine volle Beitrags­
einheit erreichen, haben dem Vorsitzenden des Verbands­
rates innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der 
Auszüge der Liste gemäß § 13 Abs. 7 RuhrVG für jede volle 
Beitragseinheit einen Delegierten schriftlich zu benennen. 
Die zu entsendenden Personen sind mit Vor- und Zuna­
men unter Angabe der Tatsachen, die die Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Delegierteneigen­
schaft begründen, und im Falle des § 13 Abs. 5 RuhrVG 
auch unter Mitteilung ihres Verhältnisses zur Gebietskör­
perschaft zu benennen. 

(2) Für eine Ersatzberufung (§ 13 Abs. 6 RuhrVG) gilt 
Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

§5 
Bildung von Stimmgruppen 

(Zu § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 7 RuhrVG) 

(1) Für die Mitgliedergruppen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nm. 1 bis 4 RuhrVG ist jeweils eine Stimmgruppe zu bil­
den. Der Vorsitzende des Vorstandes weist die Mitglieder 
mit Bekanntgabe der Auszüge aus der Liste gemäß § 13 
Abs. 7 RuhrVG spätestens sieben Monate vor Beendigung 
der Amtszeit der Delegierten schriftlich darauf hin, daß 
sie sich mit ihren Beitragsteileinheiten innerhalb ihrer 
Mitgliedergruppe an einer Stimmgruppe beteiligen kön­
nen. Mitglieder, die aufgrund ihrer Beiträge mehr als ei­
ner Mitgliedergruppe zugeordnet werden können, können 
sich wahlweise mit ihren Beitragsteileinheiten nur einer 
Stimmgruppe anschließen. Ein Auszug aus der Liste ist 
auch den jeweils zuständigen kommunalen Spitzenver­
bänden und Industrie- und Handelskammern zuzuleiten. 

(2) Die Mitglieder haben dem Vorstand innerhalb einer 
Ausschlußfrist von sechs Wochen nach der Bekanntgabe 
gemäß Absatz 1 schriftlich mitzuteilen, ob sie sich an einer 
Stimmgruppe beteiligen möchten und welcher sie sich im 
Fall des Absatzes 1 Satz 3 anschließen. 



63 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 10 vom 14. Februar 1992 

(3) Die Liste gemäß § 13 Abs. 7 RuhrVG kann von den 
Mitgliedern und ihren Beauftragten am Sitz der Ver­
bandsverwaltung und der örtlichen Verwaltungen des 
Verbandes eingesehen werden. 

§6 

Wahl der Delegierten der Stimmgruppen 


(Zu § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 6 und 7 RuhrVG) 


(1) Der Vorsitzende des Vorstandes gibt den zu einer 
Stimmgruppe zusammengeschlossenen Mitgliedern die 
Zusammensetzung der Stimmgruppe und die Anzahl der 
von ihr zu wählenden Delegierten bekannt und fordert sie 
auf, mindestens so viele Wahlvorschläge zu machen, wie 
Delegierte von der Stimmgruppe gewählt und entsandt 
werden können. 

(2) Jedes Mitglied ist innerhalb seiner Stimmgruppe 
stimmberechtigt und erhält so viele Stimmen, wie seine 
Beitragsteileinheit, abgerundet in voller Deutscher Mark, 
beträgt. Eine Aufteilung der Stimmen auf mehrere 
Stimmgruppen ist nicht zulässig. 

(3) Jeder Stimmberechtigte ist berechtigt, Vorschläge 
für die Wahl der in seiner Stimmgruppe zu wählenden De­
legierten zu machen. Die Wahlvorschläge sind innerhalb 
von sechs Wochen nach Bekanntgabe gemäß Absatz 1 
dem Vorstand schriftlich einzureichen; § 4 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. Später eingehende Wahlvorschläge 
können nur berücksichtigt werden, solange die Anzahl der 
Vorgeschlagenen unzureichend ist. Der Vorsitzende des 
Vorstandes hat weitere Wahlvorschläge anzufordern, 
wenn mit den eingereichten Vorschlägen die Vorausset­
zungen des § 13 Abs. 5 Sätze 2 und 3 RuhrVG nicht erfüllt 
werden können oder die Anzahl der Vorgeschlagenen un­
zureichend ist. 

(4) Aus den Wahlvorschlägen werden für jede Stimm­
gruppe Stimmzettel zusammengestellt. Der Vorsitzende 
des Vorstandes leitet diese den Stimmberechtigten zur 
Wahl zu. 

(5) Werden aus einer Stimmgruppe nicht mehr Wahlvor­
schläge gemacht als auf sie Delegierte entfallen und ver­
langt kein Mitglied dieser Stimmgruppe nach Zuleitung 
der Wahlvorschläge gemäß Absatz 4 innerhalb einer vom 
Vorsitzenden des Vorstandes bestimmten Ausschlußfrist 
schriftlich die Durchführung einer Wahl auf schriftlichem 
Wege, sind die Vorgeschlagenen dieser Stimmgruppe ge­
wählt. Die Ausschlußfrist muß mindestens zwei Wochen 
betragen. 

(6) Liegen aus einer Stimmgruppe mehr Wahlvorschlä­
ge vor als auf sie Delegierte entfallen oder verlangt ein 
Mitglied die Durchführung einer Wahl, findet innerhalb 
einer vom Vorsitzenden des Vorstandes bestimmten wei­
teren Ausschlußfrist eine Wahl der Delegierten auf 
schriftlichem Wege durch Rücksendung der Stimmzettel 
statt; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) Die Stimmberechtigten können auf dem ihnen zuge­
leiteten Stimmzettel höchstens so viele vorgeschlagene 
Personen ankreuzen, wie ihrer Stimmgruppe Delegierte 
zustehen. Die Vorgeschlagenen sind in der Reihenfolge 
der jeweils höchsten auf sie entfallenden Stimmenzahlen 
gewählt. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

(8) Sind bei den Stimmgruppen der Mitgliedergruppen 
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 RuhrVG mehr Vertre­
ter der Verwaltung gewählt worden als Mitglieder der 
Vertretung der Gebietskörperschaften, treten die mit der 
jeweils geringeren Stimmenzahl gewählten Vertreter der 
Verwaltung solange zugunsten der mit Stimmen bedach­
ten Mitglieder der Vertretung der Gebietskörperschaften 
zurück, bis die Hälfte aller Delegierten aus Mitgliedern 
der Vertretung derGebietskörperschaften besteht. Absatz 7 
Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 

(9) Ist die Zahl der gewählten Delegierten kleiner als die 
Zahl der auf diese Stimmgruppe entfallenden Delegierten, 
beschränkt sich die Gesamtzahl der Delegierten dieser 
Stimmgruppe auf die Zahl der gewählten Delegierten. 

(10) Die Auswertung der Stimmzettel ist von i~ einem 
Vertreter der Stimmgruppen zu kontrollieren. Uber die 
Wahlen und ihr Ergebnis sind Niederschriften zu fertigen. 

Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden des Vorstan­
des und den Vertretern der Stimmgruppen zu unterzeich­
nen und den Mitgliedern sowie dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates, den jeweils zuständigen kommunalen 
Spitzenverbänden und Industrie- und Handelskammern 
zuzusenden. 

(11) Für Ersatzwahlen (§ 13 Abs. 6 RuhrVG) gelten die 
Absätze 1 bis 10 entsprechend. 

§7 
Liste der Delegierten 

(Zu § 13 Abs. 7 RuhrVG) 

Die Delegierten werden vom V!>rstand in einer Liste 
aufgeführt, die entsprechend den Änderungen fortzufüh­
ren ist. Veränderungen gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1 RuhrVG 
sind dem Vorstand unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Die Liste kann von den Delegierten sowie den Mitgliedern 
und ihren Beauftragten am Sitz der Verbandsverwaltung 
und der örtlichen Verwaltungen des Verbandes eingese­
hen werden. 

§8 

Einberufung und Sitzungen 


der Verbandsversammlung, Entschädigung 

(Zu § 15 RuhrVG) 


(1) Mitglieder, die Delegierte gemäß § 12 Abs. 2 RuhrVG 
entsenden oder ausschließlich durch Delegierte nach § 12 
Abs. 3 RuhrVG vertreten werden, werden zum selben Zeit ­
punkt und im selben Umfang für die Sitzungen unter­
richtet wie die Delegierten. sofern sie dies rechtzeitig 
beim Verband beantragen. 

(2) Gegenstände. die sich zur öffentlichen Beratung 
nicht eignen, können auf Antrag eines Delegierten. des 
Verbandsrates oder des Vorstandes in nicht öffentlicher 
Sitzung behandelt werden. Für die Beschlußfassung über 
diesen Antrag gilt § 15 Abs. 6 RuhrVG. 

(3) Über Beratungsgegenstände. die nicht auf der Ta­
gesordnung stehen, darf nur dann beschlossen werden, 
wenn mehr als die Hälfte aller Delegierten vertreten ist 
und kein Delegierter widerspricht. Ober die Satzung und 
ihre Änderungen, die VeranlagungsrichtIinien und ihre 
Änderungen, die Feststellung des Haushaltsplanes und 
seiner Änderungen sowie die Wahl der Mitglieder des 
Verbandsrates darf ohne Ankündigung auf der Tag~!,ord­
nung nicht beschlossen werden. Beschlüsse über Ande­
rungen der Satzung bedürfen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. ') 

(4) Die Delegierten können sich in der Verbandsver­
sammlung nicht vertreten lassen. 

(5) Die Niederschriften über die Sitzungen der Ver­
bandsversammlung sollen den Mitgliedern, den Delegier­
ten, den Mitgliedern des Verbandsrates, der Aufsichtsbe­
hörde, den Vertretern nach § 15 Abs. 8 RuhrVG sowie dem 
Vorstand innerhalb von sechs Wochen zugeleitet werden. 

(6) Beschlüsse der Verbandsversammlung sind in ein 
Beschlußbuch aufzunehmen. Aufgehobene, geänderte und 
ergänzte Beschlüsse sind entsprechend zu kennzeichnen. 

(7) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung 
der ihrer Zuständigkeit unterliegenden Gegenstände aus 
ihrer Mitte Kommissionen bilden. 

(8) Die Delegierten erhalten für die Ausübung ihrer Tä­
tigkeit eine Entschädigung, über deren Höhe die Ver­
bandsversammlung beschließt. 

§9 

Wahl der Mitglieder des Verbandsrates 


(Zu § 16 RuhrVG) 


(1) Der Vorstand stellt mindestens drei Monate vor Ab­
lauf der Amtszeit des Verbandrates fest, wieviel Mitglie­
der jeweils auf die Mitgliedergruppen gemäß § 16 Abs. 1 
Satz 2 Nrn. 1 bis 4 RuhrVG entfallen, und teilt das Ergeb­
nis den Vertretern der Mitgliedergruppen im Verbandsrat 
mit. 

Zu § 8 Abs. 3 Satz 3: Auf den Wortlaut der am Schluß der Satzung wiederge­
gebenen aufsichtsbehördlichen Genehmigung wird hingewiesen. 
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(2) Die Wahl der Mitglieder des Verbands rates erfolgt 
jeweils getrennt für die Mitglieder nach § 16 Abs. 1 Satz 2 
Nrn.l bis 5 RuhrVG. Gleiches gilt für die Wahl der Arbeit­
nehmer-Vertreter gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 und 2 
RuhrVG mit der Maßgabe, daß der Personalrat jeweils ei­
ne Empfehlung für die zu wählenden Arbeitnehmer-Ver­
treter aussprechen soll. Werden bei den Mitgliedergrup-
pen gemäß . 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 RuhrVG mehr 
Wahlvorsch die Vertreter der Verwaltung gemacht 
als auf sie gemäß § 16 Abs. 1 Satz 4 RuhrVG entfallen, fin­
det für die Vertreter der Verwaltung und für die Mitglie­
der der Vertretung der Gebietskörpersc::haft eine getrenn­
te Wahl statt. 

(3) Die Mitglieder des Verbandsrates werden bei allsei­
tiger Zustimmung durch Handzeichen mittels einer 
Stimm karte, sonst durch Stimmzettel gewählt. Findet eine 
Wahl durch Abgabe von Stimmzetteln statt, können auf 
diesem höchstens so viele Personen angekreuzt werden, 
wie Mitglieder zu wählen sind. 

(4) Die zur Wahl Vorgeschlagenen sind in der Reihenfol­
ge der jeweils höchsten auf sie entfallenden Stimmenzah­
len gewählt. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl 
unter den nicht gewählten Personen statt, die die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen. Bei der Stichwahl entschei­
det die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(5) Bei einer Ersatzwahl (§ 16 Abs. 6 Satz 4 RuhrVG) gel­
ten die Absätze 2 bis 4 entsprechend. 

§ 10 
Sitzungen des Verbandsrates, Beschlußbuch, 

Entschädigung 
(Zu § 18 RuhrVG) 

(1) Der Vorsitzende des Verbandsrates hat den Vertre­
ter der Aufsichtsbehörde in gleicher Weise wie die Mit­
glieder des Verbandsrates zu den Sitzungen einzuladen. 
Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verbandsrates 
teil, sofern der Verbandsrat nichts anderes beschließt. 

(2) Ist ein Mitglied des Verbandsrates an der Teilnahme 
verhindert, ist dies dem Vorsitzenden des Verbandsrates 
unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Die Niederschriften über die Sitzungen des Ver­
bandsrates sollen den Mitgliedern des Verbandsrates, . 
dem Vorstand sowie der Aufsichtsbehörde innerhalb von 
sechs Wochen zugeleitet werden. 

(4) Beschlüsse des Verbandsrates sind in ein Beschluß­
buch aufzunehmen. Aufgehobene, geänderte und ergänzte 
Beschlüsse sind entsprechend zu kennzeichnen. 

(5) Die Mitglieder des Verbandsrates erhalten für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit eine Entschädigung, über deren 
Höhe die Verbandsversammlung beschließt. 

§11 
Ausschüsse des Verbandsrates 

(1) Der Verbandsrat bildet zu seiner Beratung folgende 
Ausschüsse: 

1. Hauptausschuß, 
2. Finanzausschuß, 
3. Bauausschuß. 

(2) Die Ausschüsse bestehen jeweils aus vier Mitglie­
dern des Verbandsrates. Je ein Mitglied wird von den Mit­
gliedern gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1,3,4 und 5 RuhrVG 
gestellt. Der Vorstand nimmt an den Ausschußsitzungen 
teil. Jeder Ausschuß kann zu seiner Beratung im Einzel­
fall sachkundige Personen hinzuziehen. 

(3) Der Verbandsrat kann weitere Ausschüsse bilden. 

(4) Über die Sitzungen der Ausschüsse sind Nieder­
schriften zu fertigen. Die Niederschriften sollen allen Ver­
bandsratsmitgliedern und dem Vorstand innerhalb von 
sechs Wochen zugeleitet werden. 

§ 12 
Zusammensetzung des Vorstandes, Zuständigkeiten 

(Zu § 17 Abs. 5 Nr. 12, §§ 19 bis 21 RuhrVG) 

(1) Der Vorsitzende des Vorstandes ist als Leiter der 
Verbandsverwaltung Dienststellenleiter im Sinne des 
Landespersonalvertretungsgesetzes. Im übrigen ergeben 
sich die Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglie­
der aus dem Beschluß des Verbandsrates gemäß § 17 Abs. 4 
Nr. 5 RuhrVG sowie aus der seiner Zustimmung unterlie­
genden Geschäftsordnung für den Vorstand (§ 17 Abs. 5 
Nr. 11 RuhrVG). 

(2) Der Vorsitzende des Verbandsrates teilt nach jeder 
Wahl von Vorstandsmitgliedern der Aufsichtsbehörde die 
Zusammensetzung des Vorstandes und die Zuständigkei­
ten der Vorstandsmitglieder mit. Die Aufsichtsbehörde 
stellt den Ausweis für die Vorstandsmitglieder in Form ei­
ner Sammelbescheinigung aus. 

(3) Der gesamte Vorstand entscheidet neben den im 
Ruhrverbandsgesetz genannten Fällen über: 

1. Einholung von Genehmigungen gemäß § 38 Abs. 1 
RuhrVG, 

2. Erlaß und wesentliche Änderung wichtiger Anordnun­
gen und Verfügungen, 

3. Abschluß und wesentliche Änderung von Dienstverein­
barungen, 

4. Ernennung von Hauptabteilungsleitern, Abteilungslei­
tern und Außenstellenleitern sowie deren Stellvertre­
tern, 

5. Einstellung von Angestellten ab Vergütungsgruppe 111 
BAT sowie alle das Dienstverhältnis derartiger Ange­
stellter betreffenden Entscheidungen, 

6. Erteilung von Vollmachten. 

Im übrigen ist der Vorstand berechtigt, in der Geschäfts­
ordnung für den Vorstand weitere Fälle zu benennen, in 
denen ebenfalls eine Entscheidung des gesamten Vorstan­
des herbeizuführen ist. Die Ernennung von Hauptabtei­
lungsleitern und deren Stellvertretern bedarf der Zustim­
mung des Verbandsrates. 

(4) Geschäfte und sonstige Angelegenheiten, die sich im 
Rahmen der Haushaltsermächtigungen bewegen, sind von 
herausragender Bedeutung im Sinne von § 17 Abs. 5 Nr. 12 
RuhrVG, wenn deren Wert 10 Millionen DM erreicht oder 
überschreitet. Unberührt hiervon bleibt die Notwendigkeit 
zur Einholung der Zustimmung gemäß § 17 Abs. 5 Nr.2 
RuhrVG und der Genehmigung von überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 23 Abs. 2 RuhrVG. 

§ 13 
Anlagen des Verbandes, Übergabepunkt 

(1) Die Anlagen des Verbandes müssen in ihrer Art und 
hinsichtlich ihres Umfangs so beschaffen sein, unterhal­
ten, betrieben sowie gegebenenfalls geändert, ergänzt und 
neugebaut werden, daß sie zur Erfüllung der Aufgaben 
des Verbandes so wirtschaftlich wie möglich zu dienen ge­
eignet sind; die hierfür jeweils in Betracht kommenden 
Vorschriften und Regeln der Technik sind zu beachten. 
Art und Umfang der Anlagen und Maßnahmen ergeben 
sich im einzelnen aus den Übersichten gemäß § 3 Abs. 2 
und 3 RuhrVG sowie den Bau- und Maßnahmeplänen ge­
mäß § 17 Abs. 5 Nr. 2 RuhrVG. 

(2) Die Mitglieder, die Abwasser ableiten, haben ihr vom 
Verband nach Maßgabe von § 54 des Landeswassergeset­
zes zu behandelndes Schmutzwasser dem Verband mit 
ausreichender Vorflut an einem Punkt zu übergeben, an 
de~ eine Kläranlage für diese Mitglieder nach den allge­
mem anerkannten Regeln der Technik auf hierfür geeig­
netem Gelände zwec~p1äßigerweise errichtet oder erwei­
tert werden könnte (Ubergabepunkt für Schmutzwasser). 
Der Verband hat das Schmutzwasser am Übergabepunkt 
zu übernehmen. Soweit den Mitgliedern gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 RuhrVG die Übernahme des in Kleinkläranla­
gen anfallenden Schlamms obliegt, übernimmt der Ver­
band diesen an den von ihm bestimmten Stellen. 

(3) Die Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RuhrVG 
haben ihr vom Verband nach Maßgabe von § 54 des Lan-
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deswassergesetzes zu behandelndes mit Niederschlags­
wasser vermischtes Schmutzwasser dem Verband mit 
ausreichender Vorflut an einem Punkt zu übergeben, an 
dem eine Anlage bzw. Maßnahme zur Behandlung und 
Rückhaltung dieses Abwassers für das erfaßte Einzugsge­
biet nach den dafür in Betracht kommenden Regeln der 
Technik auf hierfür geeignetem Gelände zweckmäßiger­
weise err!~htet oder erweitert bzw. durchgeführt werden 
könnte (Ubergabepunkt für Niegerschlagswasser). Der 
Verband hat dieses Abwasser am Ubergabepunkt zu über­
nehmen; für den Teil des Abwassers, der einer Kläranlage 
zuzuführen ist, gelten die Bestimmungen des Übergabe­
punktes für Schmutzwasser gemäß Absatz 2 sinngemäß. 

§ 14 
Pflichten zum Schutz von Gewässern, 

Grundstücken und Anlagen 
(Zu § 7 Abs. 1 RuhrVG) 

(1) Die Mitglieder, die Abwasser ableiten, haben den 
Verband rechtzeitig zu benachrichtigen, soweit sich ihr 
Abwasser nach Art. Menge oder Beschaffenheit nachhal­
tig so verändern wird, daß sich diese Veränderung auf den 
Betrieb vorhandener oder die Bemessung geplanter Ab­
wasseranlagen des Verbandes auswirken kann. In Zwei­
felsfällen ist beim Verband Rückfrage zu halten. 

(2) Abwässer, von denen zu besorgen ist, daß sie sich der 
zumutbaren Behandlung entziehen, daß sie Betrieb oder 
Wirkung der Behandlung nachteilig beeinflussen, Abwas­
seranlagen beschädigen oder die Klärschlammentsorgung 
wesentlich erschweren, dürfen den der Abwasserbeseiti­
gung dienenden Anlagen des Verbandes nicht zugeführt 
"o/erden. Der Verband kann zur näheren Regelung die 
Übernahme an besondere Bedingungen knüpfen, insbe­
sondere von einer Vorbehandlung abhängig machen. Die 
für die Indirekteinleiter geltenden Vorschriften und Rege­
lungen des kommunalen Satzungsrechts bleiben hiervon 
unberührt 

(3) Werden Abwässer entgegen Absatz 2 wiederholt oder 
ständig einer Abwasseranlage des Verbandes zugeführt. 
wird der Verband das Mitglied unterrichten, das die Ab­
wässer dieser Anlage zugeführt hat. Wird die Zuführung 
solcher Abwässer fortgesetzt, ist der Verband nach vorhe­
riger Unterrichtung der zuständigen Ordnungsbehörde 
und nach Ablauf einer dem Mitglied schriftlich gesetzten 
Frist berechtigt, diese Abwässer nicht zu übernehmen, es 
sei de~n, daß die Ordnungsbehörde den Verband zur wei­
teren Ubernahme anhält. 

(4) Sind Stoffe, von denen zu besorgen ist, daß sie sich 
der zumutbaren Behandlung entziehen, daß sie Betrieb 
oder Wirkung der Behandlung nachteilig beeinflussen, 
Abwasseranlagen beschädigen oder die Klärschlamment­
sorgung wesentlich erschweren können, in eine öffentli­
che Abwasseranlage gelangt, der eine Abwasserbehand­
lungsanlage des Verbandes zugeordnet ist, ist der Verband 
unverzüglich zu benachrichtigen, damit die zum Schutz 
der Anlagen und Gewässer notwendigen Maßnahmen ge­
troffen werden können. 

§ 15 
Bau- und Maßnahmepläne 

(Zu § 17 Abs. 5 Nr. 2 RuhrVG) 

(1) Die für die Verbandsunternehmen dem Verbandsrat 
zur Zustimmung vorzulegenden Bau- und Maßnahmeplä­
ne (§ 17 Abs. 5 Nr.2 RuhrVG) müssen getrennt nach den 
einzelnen Aufgaben des Verbandes die zur Beurteilung 
von Art, Umfang, Zweck und Kosten erforderlichen Anga­
ben enthalten sowie die vorgesehene Finanzierung und, 
soweit möglich, die voraussichtliche Bauzeit darlegen. Den 
Unterlagen ist eine Vorausberechnung der nach Fertig­
stellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haus­
haltsbelastungen beizufügen. 

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Baurnaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn 
die Unterlagen im Sinne von Absatz 1 vorliegen. Ausnah­
men sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, 
die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer 
späteren Veranschlagung dem Verband ein Nachteil er­
wachsen würde. 

(3) Verpflichtungen für Baumaßnahmen dürfen erst 
eingegangen werden, wenn die Finanzierung der einzel­
nen Vorhaben gesichert ist. 

§ 16 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

(Zu § 24 Abs. 2 RuhrVG) 

Soweit diese Satzung in Ergänzung der §§ 22 bis 24 
RuhrVG nichts Abweichendes regelt, sind die für das 
kommunale Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-West­
falen geltenden Bestimmungen entsprechend anzuwen­
den. Im einzelnen sind Abweichungen zulässig, die wegen 
der Eigenart der Aufgaben des Verbandes notwendig oder 
zweckmäßig sind. Einzelheiten regelt der Vorstand in ei­
ner Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung. 

§17 
Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung 

(Zu § 24 Abs. 2 RuhrVG) 

(1) Der Vorstand hat die Jahresrechnung aufzustellen 
und in der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres der 
Prüfstelle vorzulegen. 

(2) Die Prüfstelle prüft die Jahresrechnung mit allen 
Unterlagen, insbesondere ob 
a) der Haushaltsplan eingehalten ist, 
b) die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechne­

risch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind, 
c) bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden 

Vorschriften verfahren worden ist, 
d) die Vermögensrechnung richtig geführt ist. 

(3) Die Jahresrechnungen der Betriebe und Unterneh­
men, an denen der Verband maßgebend beteiligt ist, sind 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Ablauf des 
Rechnungsjahres in entsprechender Weise zu prüfen. 

§ 18 
Abnahme der Jahresrechnung 
und Entlastung des Vorstandes 
(Zu § 14 Abs. 2 Nr. 6 RuhrVG) 

(1) Der Vorstand legt der Verbandsversammlung zu der 
Sitzung, in der über den Haushaltsplan des kommenden 
Jahres beschlossen wird, die Jahresrechnung des Verban­
des sowie die Jahresrechnungen der Betriebe und der Un­
ternehmen, an denen der Verband maßgebend beteiligt 
ist, mit dem Prüfvermerk der Prüfstelle vor. 

(2) Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung gemäß 
Absatz 1 über die Abnahme der vorgelegten Jahresrech­
nung und die Entlastung des Vorstandes zu beschließen. 

§ 19 
Beitragsgruppen und Beitragsbedarf 

(Zu §§ 25,27 RuhrVG) 

(1) Die Beiträge sind nach den Aufwendungen des Ver­
bandes für die einzelnen Aufgaben gemäß § 2 RuhrVG un­
ter Berücksichtigung der zugehörigen Einnahmen zu be­
rechnen und getrennt nach Beitragsgruppen in der Bei­
tragliste aufzuführen. 

(2) Zu den beitragsfähigen Aufwendungen gehören auch 
Abschreibungen auf die ungekürzten Anschaffungs- und 
Herstellungskosten, die im Rahmen des Vermögenshaus­
haltes angesetzt worden sind. Entsprechend der Nut­
zungsdauer sind die Abschreibungen gleichmäßig zu be­
messen. 

§20 
Beiträge gemäß § 26 Abs. 3 RuhrVG 

(1) Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Abs. 3 
RuhrVG werden nach Maßgabe der folgenden Absätze auf 
die Wasserentnehmer verteilt. 

(2) Wird entnommenes Wasser dem Verbandsgebiet 
dauernd entzogen (A-Wasser), haben die betreffenden 
Wasserentnehmer von 100% des entnommenen Wassers 
Beiträge zu zahlen. 
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(3) Wird entnommenes Wasser bis auf die bei der Nut­
zung auftretenden Verluste dem Verbandsgebiet wieder 
zugeführt (B-Wasser), haben die betreffenden Wasserent­
nehmer von 36% des entnommenen Wassers Beiträge zu 
zahlen. 

(4) Wird entnommenes Wasser im eigenen Betrieb ver­
wendet und zu jeweils mehr als 90% dem Verbandsgebiet 
wieder zugeführt, haben die betreffenden Wasserentneh­
mer in Abweichung von Absatz 3 Beiträge nach folgender 
Maßgabe zu zahlen: 
- von 18% des entnommenen Wassers, soweit keine Ver­

wendung ausschließlich zu Kühlzwecken erfolgt (CI­
Wasser). 

- von 10% des entnommenen Wassers bei Verwendung 
ausschließlich zu Kühlzwecken (C2-Wasser). 

Pumpspeicherwerke haben für das ausschließlich zu­
Pumpspeicherzwecken entnommene Wasser (C3-Wasser) 
von 30% des Gesamtinhalts des Oberbeckens Beiträge zu 
zahlen. 

(5) Wird Wasser in einem von dem Talsperrenausgleich 
nicht unmittelbar beeinflußten Teil des Verbandsgebiets 
entnommen. ist die Hälfte des Beitrags zu zahlen. 

(6) Soweit Mitglieder aus Talsperren des Verbandes un­
mittelbar Wasser entnehmen oder daraus unmittelbar 
vom Verband Wasser erhalten. haben diese für diesen be­
sonderen Vorteil einen Sonderbeitrag zu zahlen, dessen 
Höhe der Vorstand im Einvernehmen mit dem Verbands­
rat fest! . Die Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen 
nach M der Absätze 2 bis 4 sowie getroffene Son­
derregelungen bleiben hiervon unberührt. 

§ 21 
Beiträge für den Ausgleich der Wasserführung 
und die Sicherung des Hochwasserabflusses 

(1) Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 1 RuhrVG entstehenden Kosten werden. soweit sie 
nicht von § 26 Abs. 3 RuhrVG erfaßt werden, innerhalb des 
Bereichs, in dem der Anlaß zu den Ausgleichsrnaßnahmen 
entstanden ist, auf die betreffenden Mitglieder gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 RuhrVG verteilt; soweit Hoch­
wasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden, werden 
die dadurch entstehenden Kosten auf diejenigen Mitglie­
der verteilt, die durch diese Maßnahmen einen nicht nur 
unerheblichen Vorteil haben. 

(2) Für die Ausnutzung der Wasserkraft haben die 
Triebwerksbesitzer für das bei Sommer-Niedrigwasser 
ausnutzbare Gefälle einen Beitrag zu zahlen. 

§22 
Beiträge für die Gewässerunterhaltung 

(1) Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 2 RuhrVG entstehenden, nicht durch Finanzierungs­
hilfen des Landes gedeckten Kosten werden vorbehaltlich 
der Regelung in Absatz 2 auf die Mitglieder gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RuhrVG jeweils für den Bereich, aus 
dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser 
seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet), umgelegt; als 
seitliches Einzugsgebiet gilt das zum Verbandsgebiet ge­
hörende Gemeindegebiet. Fließt Wasser aus Gebieten 
mehrerer Gemeinden seitlich zu, wird der Aufwand auf 
die Gemeinden im Verhältnis der nach Abflußbeiwerten 
für unbebaute und für bebaute Flächen gewichteten Grö­
ße der im Verbandsgebiet liegenden Gemeindegebiete 
verteilt. 

(2) Obliegt die Gewässerunterhaltung dem Verband im 
Zusammenhang mit bestehenden Verbandsanlagen bzw. 
-maßnahmen, sind die Kosten der Unterhaltung der be­
treffenden Anlage bzw. Maßnahme zuzuordnen. Die Um­
lage dieser Kosten auf die betreffenden Mitglieder richtet 
sich nach den hierfür geltenden Bestimmungen. 

§23 
Beiträge für Renaturierung 

(1) Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 3 RuhrVG entstehenden Kosten werden vorbehaltlich 
der Regelung in Absatz 2 und vorbehaltlich vom Land zur 
Verfügung gestellter Finanzierungshilfen auf die Mitglie-

der verteilt, die zu den Maßnahmen Veranlassung gege­
ben haben. 

(2) Wird vom Verband gemäß § 89 Abs. 2 des Landes­
wassergesetzes die Rückführung eines von dem früheren 
Ruhrverband oder dem früheren Ruhrtalsperrenverein 
ausgebauten Gewässers in einen naturnahen Zustand 
verlangt, sind die dadurch entstehenden Kosten der Ver­
bandsanlage bzw. -maßnahme zuzuordnen, in deren Rah­
men der Ausbau erfolgt ist. Die Umlage der Kosten auf die 
betreffenden Mitglieder richtet sich nach den hierfür gel­
tenden Bestimmungen. 

§24 
Beiträge gemäß § 26 Abs. 4 und § 41 Abs. 7 RuhrVG 

(1) Die Beiträge für die Kosten gemäß § 26 Abs. 4 und 
§ 41 Abs. 7 RuhrVG werden nach Maßgabe der folgenden 
Absätze auf die Mitglieder, die Abwasser ableiten, und die 
Wasserentnehmer verteilt. 

(2) Die bei Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nrn. 
6 bis 8 RuhrVG entstehenden Kosten werden unter Be­
rückSichtigung von § 41 Abs. 7 RuhrVG auf die Gesamtheit 
der Mitglieder gemäß Absatz 1 umgelegt (allgemeine 
Reinhaltungsbeiträge: A-Beiträge), wobei die vom Ver­
band gemäß § 64 Abs. 2 des Landeswassergesetzes zu ent­
richtende Abwasserabgabe für Schmutzwasser nur auf die 
Abwasser ableitenden Mitglieder und die zu entrichtende 
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser nur auf die 
Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RuhrVG umgelegt 
wird, sofern der Verband deren Abwasser ganz oder teil­
weise behandelt und einleitet. Die Menge und Beschaffen­
heit des Abwassers der Abwasserableiter, die den Min­
destbeitrag gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 nicht erreichen, sowie 
der ihnen aus der Beseitigung des Abwassers sowie der 
Klärschlämme und sonstiger fester Stoffe erwachsende 
Vorteil sind bei der Veranlagung der Mitglieder gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RuhrVG zu berücksichtigen, in deren 
Kanalisation sie ihr Abwasser einleiten. 

(3) In den Übersichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 RuhrVG 
sind die Unternehmen darzustellen, an welchen sich die 
Wasserentnehmer noch zu beteiligen haben (§ 26 Abs. 4 
Satz 2 RuhrVG). Die sich daraus ergebenden Kosten be­
stimmen den Kostenanteil, mit dem die Verminderung des 
von den Wasserentnehmern zu übernehmenden Kosten­
anteils (§ 41 Abs. 7 Satz 3 RuhrVG) endet. 

(4) Bei der Verteilung der Beiträge auf die Wasserent­
nehmer haben die Entnehmer von A-Wasser von 100% 
und die Entnehmer von B-Wasser von 77% des entnom­
menen Wassers Beiträge zu zahlen. Bei Entnahme von 
Cl-Wasser haben die Wasserentnehmer von 23% und bei 
der Entnahme von C2-Wasser von 7% des zu dem jeweili­
gen Zweck entnommenen Wassers Beiträge zu zahlen. 
Pumpspeicherwerke zahlen für das zu Pumpspeicher­
zwecken entnommene Wasser keinen Beitrag. Wird Was­
ser an einer Stelle entnommen. oberhalb derer der Ver­
band keine Abwasserbehandlungsanlage betreibt. ist die 
Hälfte des Beitrags zu zahlen. 

§25 
Sonderbeiträge für Abwasserableiter 

(1) Aufwendungen für Verbandsanlagen bzw. -maßnah­
men, aus denen einzelnen Abwasser ableitenden Mitglie­
dern ein Sondervorteil erwächst oder die in besonderen 
Verhältnissen eines dieser Mitglieder ihren Grund finden, 
werden auf diese Mitglieder umgelegt (besondere Rein­
haltungsbeiträge: B-Beiträge). 

(2) Müssen die Voraussetzungen für den Übergabepunkt 
(§ 13 Abs. 2 und 3) mit besonderen Maßnahmen geschaffen 
werden, sind diese Aufwendungen durch B-Beiträge des 
betreffenden Mitgliedes zu decken. 

(3) Entstehen dem Verband infolge Verstoßes gegen § 14 
Abs. 2 Aufwendungen oder Kosten, sind diese durch B­
Beiträge desjenigen Mitgliedes zu decken, das die Abwäs­
ser den Verbandsanlagen zugeführt oder die Aufwendun­
gen oder Kosten in sonstiger Weise verursacht hat; Kosten 
sind auch höhere Abwasserabgaben, zu denen der Ver­
band herangezogen wird. 
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§26 
Beiträge für die Ermittlung 

der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse 

Die bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 9 
RuhrVG entstehenden Kosten werden, soweit sie nicht 
einzelnen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8 RuhrVG 
zugeordnet werden können, auf alle Mitglieder im Ver­
hältnis ihrer Beitragsanteile am Gesamtbeitrag verteilt. 

§27 
Auftragsmaßnahmen 

Die Aufwendungen für Auftragsmaßnahmen im Sinne 
von § 2 Abs. 5 RuhrVG werden nicht im Wege der Veranla­
gung eingezogen, sondern von den Auftraggebern auf­
grund eines mit ihnen abzuschließenden privatrechtlichen 
Vertrages ersetzt 

§28 
Veranlagung 

(Zu §§ 7,27 RuhrVG) 

(1) Die Veranlagung ist für das laufende Haushaltsjahr 
vorzunehmen. Dabei sind grundsätzlich die Verhältnisse 
des Vorjahres zugrunde zu legen (Erhebungszeitraum). 
Soweit dies nicht möglich ist, sind die Verhältnisse des 
laufenden Haushaltsjahres - notfalls im Wege der Schät­
zung einzusetzen. Ein etwaiger Ausgleich ist bei der 
nächsten Veranlagung durchzuführen. 

(2) Die Mitglieder haben auf Anforderung des Vorstan­
des innerhalb einer von ihm bestimmten Frist eine Erklä­
rung über ihre für die Veranlagung zu berücksichtigenden 
tatsächlichen Verhältnisse abz~geben. Innerhalb dieser 
Frist haben die Mitglieder auch Anderungen anzumelden, 
die gegenüber früheren Erhebungen eingetreten sind oder 
eintreten (§ 7 Abs. 6 RuhrVG). 

(3) Nach Festsetzung der Beiträge sind die Veranlagten 
im Beitragsbescheid darauf hinzuweisen, daß sie die Bei­
tragsliste und die zugehörigen Unterlagen während eines 
Monats am Sitz der Verbandsverwaltung und der örtli­
chen Verwaltungen einsehen können. 

(4) Abwasser ableitenden Mitgliedern, die Anlagen oder 
Einrichtungen hergestellt haben oder bei denen sonstige 
Ereignisse eingetreten sind, die mit Sicherheit eine stän­
dige Einschränkung der Schädlichkeit der hervorgerufe­
nen Verunreinigung bewirken, ist der Beitrag auf schrift­
lichen Antrag vom nächsten Veranlagungsjahr an zu er­
mäßigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Mitglied 
nachweist, daß es Anlagen oder Einrichtungen betreibt, 
die für gefährliche Stoffe im Sinne von § 7 a Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes die Anforderungen nach dem 
Stand der Technik einhalten. Der Beitrag wird jedoch 
mindestens in dem Maße weiter erhoben, wie dem Ver­
band Aufwendungen daraus entstehen, daß er Anlagen für 
die Beseitigung der von diesem Mitglied hervorgerufenen 
Verunreinigung erstellt hat Die Zahlungspflicht gilt läng­
stens für 15 Jahre. Werden solche Anlagen durch das Ab­
wasser verbleibender oder neu hinzutretender Mitglieder 
mindestens im gleichen Maße genutzt, kann von der Her­
anziehung ganz oder teilweise abgesehen werden. 

§29 
Beitragszahlungen 
(Zu § 27 RuhrVG) 

(1) Die Mitglieder haben auf die Beiträge Vorauszahlun­
gen zu entrichten, die der Vorstand festsetzt. Die Voraus­
zahlungen betragen jeweils ein Viertel des Beitrags des 
letzten Beitragsbescheides. Der Vorstand kann die Vor­
auszahlungen dem Beitrag anpassen, der sich für den Ver­
anlagungszeitraum voraussichtlich ergeben wird; hierbei 
ist der für diesen Zeitraum festgesetzte Haushaltsplan 
entsprechend zu berücksichtigen. 

(2) Die Vorauszahlungen sind für jedes Vierteljahr am 
15. des zweiten Monats fällig und unbar an den Verband 
zu zahlen. 

(3) Der sich aus dem Beitragsbescheid ergebende Bei­
trag ist einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides 
fällig und unter Berücksichtigung geleisteter Vorauszah­
lungen unbar an den Verband zu zahlen. Die Fälligkeit 

rückständiger Vorauszahlungep gemäß Absatz 2 bleibt 
hiervon unberührt. Eventuelle Überzahlungen werden mit 
den Vorauszahlungen für das folgende Veranlagungsjahr 
verrechnet. 

(4) Auf Antrag kann der Vorstand in begründeten Aus­
nahmefällen Beiträge ganz oder teilweise stunden oder 
erlassen. §§ 222, 227, 234 und 238 der Abgabenordnung gel­
ten entsprechend. 

§30 
Widerspruchsausschuß 

(Zu § 29 RuhrVG) 

(1) Für die Wahl und Ersatzwahl der Mitglieder des Wi­
derspruchsausschusses gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
RuhrVG und ihre Stellvertreter gilt § 9 Abs. 3 bis 5 ent­
sprechend. 

(2) Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses erhal­
ten für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine Entschädigung, 
über deren Höhe die Verbandsversammlung beschließt 

§ 31 
Bekanntmachungen 

(Zu § 33 RuhrVG) 

(1) Die Bekanntmachungen des Verbandes werden vom 
Vorsitzenden des Vorstandes unterzeichnet, soweit nicht 
der Vorsitzende des Verbandsrates zuständig ist. 

(2) Die für die Öffentlichkeit bestimmten Bekanntma­
chungen werden im Bundesanzeiger und in den Amtsblät­
tern für die Regierungsbezirke Arnsberg und Düsseldorf 
veröffentlicht. 

(3) Bekanntmachungen umfangreicher Mitteilungen im 
Sinne von § 33 Abs. 1 RuhrVG sind am Sitz der Verbands­
verwaltung und der örtlichen Verwaltungen des Verban­
des auszulegen. 

§ 32 
Zustellungen 

(Zu § 33 RuhrVG) 

Anordnungen und Festsetzungen gemäß § 7 Abs. 5 
RuhrVG, Beitragsbescheide und Festsetzungen von 
Säumniszuschlägen (§ 27 Abs. 1 und 7 RuhrVG), Entschei­
dungen des Widerspruchsausschusses gemäß § 30 RuhrVG 
sowie Festsetzungen gemäß § 32 Abs. 1 RuhrVG werden 
den Mitgliedern durch die Post mittels eingeschriebenen 
Briefes zugestellt, soweit nicht § 3 des Landeszustellungs­
gesetzes Anwendung findet. 

§33 
Genehmigung von Geschäften 

(Zu § 38 Abs. 1 RuhrVG) 

(1) Bei der unentgeltlichen Veräußerung von Vermö­
gensgegenständen liegt ein erheblicher Wert im Sinne von 
§ 38 Abs. 1 Nr.2 RuhrVG vor, wenn ein Geschäftswert von 
50000 DM überschritten wird. 

(2) Bei der unentgeltlichen Überlassung der Nutzung 
von Vermögensgegenständen auf Dauer liegt ein erhebli­
cher Wert im Sinne von § 38 Abs. 1 Nr. 2 RuhrVG vor, 
wenn ein jährlicher Nutzungswert von 5000 DM über­
schritten wird. 

(3) Die J3elastung aus der Bestellung von Sicherheiten 
und der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
sonstigen Gewährleistungen steht im Sinne von § 38 Abs. 1 
Nr.5 RuhrVG dann nicht mehr in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Finanzkraft des Verbandes, wenn deren 
Höhe insgesamt 10*l/o der zum Verwaltungshaushalt zu 
leistenden Jahresbeiträge übersteigt. 

§34 
Übergangsvorschrift 

Die beitragsfähigen Aufwendungen gemäß § 19 Abs. 2 
werden ab dem 1. Januar 1993 für einen dreijährigen 
Ubergangszeitraum nach Maßgabe des Finanzplanes in 
steigenden Teilbeträgen und ab dem 1. Januar 1996 in vol­
lem Umfang beitragswirksam. 
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§ 35 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein­
Westfalen in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzungen des 
früheren Ruhrverbandes und des früheren Ruhrtalsper­
renvereins vom 22. Mai 1970, jeweils zuletzt geändert 
durch Beschluß der Genossenschaftsversammlungen vom 
10. Dezember 1984, außer Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des RuhrVG gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma­
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­

kanntgemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluß der Verbandsversamm­

lung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts­
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Vorstehende Satzung ist mit Erlaß des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 1992 - IV C 2 -
53.42.01 mit folgendem Wortlaut genehmigt worden: 

"Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den Ruhrverband 
(Ruhrverbandsgesetz - RuhrVG -) vom 7. Februar 1990 
(GV. NW. S. 178) genehmige ich die von der Verbandsver­
sammlung des Ruhrverbandes am 13. Dezember 1991 be­
schlossene "Satzung für den Ruhrverband" mit folgender 
Einschränkung: 

Von der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ausge­
nommen und deshalb nicht anwendbar ist § 8 Abs. 3 Satz 3 
der Satzung für den Ruhrverband. Diese Satzungsvor­
schrift wird unter Beachtung von § 11 Abs. 1 RuhrVG von 
der höherrangigen Norm des § 15 Abs. 6 Satz 1 RuhrVG 
überlagert. Bis zu einer Anderung von § 15 Abs. 6 RuhrVG 
beschließt die Verbandsversammlung über Satzungsände­
rungen mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim­
men. 

In Vertretung 

Dr. Baedeker" 

Die vorstehende Satzung, der Wortlaut der aufsichtsbe­
hördlichen Genehmigung des Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord­
rhein-Westfalen vom 13. Januar 1992 sowie der Hinweis 
gemäß § 11 Abs. 5 RuhrVG werden hiermit gemäß § 11 
Abs.4 RuhrVG bekannt gemacht. 

Essen, den 20. Januar 1992 

Der Vorsitzende des Vorstandes 

Dr. Bergmann 

- GV. NW. 1992 S.62. 

Einzelpreis dieser Nummer 1,85 DM 
zuzügl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 100, Tel. (0211) 96821238 (8.00-12.30 Uhr), 4000 Düsseldorf 1 

Bezugspreis halbjährlich 47.50 DM (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 95,- DM (Kalenderjahr). zahlbar im voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahresbezug 
müssen bis zum 30.4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 100, Tel. (0211) 9682/241, 4000 Düsseldorf 1 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst 
innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. 

Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5,4000 Düsseldorf 1 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A Bagel Verlag, Grafenberger Allee 100,4000 Düsseldorf 1 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach 
ISSN 0177-5359 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt 1992 Heftnummer 10 (Seite 61)

